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Der Brunnen, welcher auf keinem Hofe fehlen darf, if’t fo weit von der
Düngerftätte entfernt anzulegen, dafs eine Infiltration von Dungitoffen in denfelben
nicht flattfinden kann.

Das den Hauptgegenftand des Hofes bildende Wohnhaus enthält in feinem
Erdgefchoffe neben dem möglichl’c geräumigen Hausflur die \Nohnzimmer nebft
Schlafkammern, eine Gefmdeftube, eine grofse Küche, event. mit Backofen, eine
Speifekammer, während das Kellergefchofs, neben dem nördlich zu legenden Milch-
keller, abgefonderte Räume zur Benutzung als Speife—, Kartoffelkeller etc. in lich
aufnimmt.

Ein oberes, bezw. Dachgefchofs wird am beften zur Anlage von Gaftzimmern,
Vorrathskammern, der Räucherkammer etc. benutzt.

Von den Wirthfchaftsgebäuden if’t unter Berückfichtigung der Himmelsgegenden
und der obwaltenden localen Verhältniffe, namentlich wenn fich der Milchkeller
und die Futterküche im Wohnhaufe befinden, der Kuhftall dem letzteren möglich?;
nahe zu legen. Zug- und Melkvieh find bei grofsem Viehl’tande in von einander
getrennten, befonderen Ställen oder, wenn eine geringe Anzahl des Viehftandes
oder andere Gründe zur Unterbringung deffelben in nur einem Stalle nöthigen,
möglich?: von einander getrennt, einzuftellen. In die Ställe, bezw. die Abtheilungen
der letzteren fiir das Zucht- und Melkvieh if’t die Mägdekammer, in die Abtheilung
für das Zugvieh die Knechtekammer fo zu legen, dafs die Eingänge derfelben vom
Wohnhaufe aus leicht controlirt werden können.

Diejenige Scheune, bezw. der Schuppen, in welchem das zur Verabreichung
an das Vieh beflimmte Stroh aufbewahrt wird, liegt am zweckmäfsigften in nur
geringer Entfernung von den Viehftällen und von den letzteren nur durch einen
ca. 4,5 bis 5,0 m breiten Gang getrennt ‚die Düngerf’tätte, welche mit Barriéren ver-
fehen wird, um das aus dem Stalle gelaffene Vieh
auf diefelbe treiben und zeitweife einpferchen zu
können.

Die Thore der Scheunen, welche die Ein-
fchliefsung des Hofes vollenden, eröffnen die Aus-
fahrt nach den an- '

grenzenden Feldern;

die Scheunen dürfen

niemals Wohn. oder

Schlafräume ent-

halten.

Bei der Anlage

if’c ftets die Möglich-

keit einer fpäteren
Vergröfserung der

Gebäude, ohne an

‘ Ueberfichtlichkeit
und bequemer Be—

nutzbarkeit des Ho—

fes einbüfsen zu

müfren’ im Auge zu Bauernhof im Oderbruch. Oflholfiein’fcher Bauernhof.
behalten. um n. Gr. 1,350“ 11. Gr.
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Fig. 250.
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